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Teil I – Klarstellung zu meinem NPT-Kommentar 
Am 10. Juni 2026 verabschiedete der BoG1 der IAEA eine 
weitere Resolution2 zum Atomprogramm der Islamischen 
Republik Iran. Darin lautet der dritte Erwägungsgrund, 
wie folgt: 

 
Zumal ich in meinem NPT-Kommentar3 zur Bedeutung 
des Artikels XII IAEA-Statut4 irreführende Bemerkungen 
fallen ließ, die der Klarstellung bzw. Revision bedürfen, 
soll im Folgenden abermals der sachliche Anwendungsbe-
reich der zitierten Bestimmung erörtert werden, welche 
da lautet: 

 
Dazu, bzw. dem fraglichen Zusammenhang zwischen dem 
Artikel XII IAEA-Statut und der P�licht der NKWS5, nach 
Artikel III NPT, Safeguards zu dulden, habe ich in meinem 
Kommentar6 wie folgt ausgeführt: 

 
1
 Board of Governours (Gouverneursrat). 

2
 GOV/2026/40. 

3
 LAMBAUER, Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, 

Nordhausen (2013), 80ff. 
4
 https://www.iaea.org/about/statute.  

5
 Nicht-Kernwaffenstaaten. Vgl. Artikel IX/3 NPT in meiner Übersetzung 

aus dem Englischen: 

 
Und weiter7: 

 
Im eingangs zitierten 3. Erwägungsgrund der dort zitier-
ten BoG-Resolution führt dieser aus, dass seine frühere 
Resolution8 zum Schluss gekommen sei, dass darin detail-
lierte Verhaltensweisen Irans die Nichtbefolgung dessen 
Safeguards-P�lichten im Zusammenhang mit Artikel 
XII.C IAEA-Statut darstellten. 
Die zuletzt zitierte Bestimmung nimmt Bezug auf Subpa-
ragrafen A.6 derselben Bestimmungen, welcher wiederum 
auf die P�licht der Empfänger spaltbaren Materials, durch 
deren Gebrauch keine militärischen Zwecke zu fördern, 
nach Artikel XI.F.4 IAEA-Statut abstellt; letzterer lautet: 

Für die Zwecke dieses Vertrages ist ein Kernwaffenstaat einer, welcher vor dem 1. Januar 
1967 eine Kernwaffe oder eine andere nukleare Sprengvorrichtung hergestellt und zur Ex-
plosion gebracht hat. 

6
 Ebd. (FN 3), 80. 

7
 84. 

8
 GOV/2025/38. 
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Zumal Artikel XI.A klar und deutlich von IAEA-Projekten 
als solchen spricht, wo ein oder mehrere Staaten diese um 
Hilfe für nukleare Aktivitäten bittet, sind jene von sol-
chen Ersuchen unterschieden, welche ein Staat oder meh-
rerer Staaten als Parteien eines Arrangements im Sinne 
des Artikels III.A.5, 2. Fall IAEA-Statut zur Anwendung 
von Safeguards an die IAEA richten. 
Damit ist also sogar offen, ob solche Safeguards nicht etwa 
der IAEA von den Ersuchenden zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie sie anwende. Mit dem Passus in Artikel 
III/1 NPT, wonach die von der IAEA anzuwendenden bzw. 
vom NKWS zu duldenden Safeguards nach dem System 
von Sicherungsmaßnahmen der Agentur auszuhandeln 
und abzuschließen sind, wird nun zwar ein Konnex zu Ar-
tikel III.A.5, 1. Fall IAEA-Statut hergestellt, was aber nicht 
bedeuten kann, dass solche Ersuchen um Anwendung 
bzw. die letztere als IAEA-Projekt im Sinne des Artikels 
XI IAEA-Statut anzusehen sind; denn ihnen fehlt das 
dazu de��nitionsgemäß notwendige Substrat der Assis-
tenz (mit Rat und Tat bzw. Material) durch die IAEA, wie 
leg cit bestimmt. 
Der teleologische Hintergrund ist klar:  

 
9
 Break out Capability. 

Bei IAEA-Projekten wirkt die IAEA am Gegenstand der-
selben aktiv mit, weshalb sie eine eigene Verantwortung 
für deren Ergebnisse trägt, sodass die besonderen P�lich-
ten und Rechte ihrer, dafür zu sorgen, dass dabei keine 
militärischen Zwecke gefördert werden, gerechtfertigt ist; 
während bei bloßen Ersuchen um Anwendung eine solche 
aktive Einbindung der IAEA gerade nicht erfolgt, sodass 
sie auch keine (statutarische!) P�licht zu solcher Vorsicht 
trifft, auf welche aber Artikel XII.C, wie zuvor aufgezeigt, 
deutlich abstellt. 
Soweit Artikel XII IAEA-Statut nach dem Einleitungssatz 
dessen Subparagrafen A auch auf Ersuchen um Anwen-
dung anzuwenden sind, kann dies auf seinen Subparagra-
fen C gerade nicht zutreffen, weil er zum einen ausschließ-
lich von agreements, nicht mehr aber von arrangements 
spricht, und das zentrale Momentum in dessen Zusam-
menhang die Förderung (jedweden) militärischen Zwecks 
ist, während der NPT als zentralen Verbotstatbestand, so-
weit hier von Relevanz, einzig auf die Herstellung (manu-
facture) Bombe abstellt, wobei den NKWS, wie hinläng-
lich andernorts erörtert, sogar die BOC9 zusteht, betreffs 
welcher herzhaft gestritten werden kann, ob sie militäri-
schen oder zivil-friedvollen Charakters ist. 
Eine P�licht der IAEA, im Rahmen von NPT-Safeguards-
Ersuchen den UNSC einzuschalten, müsste also in letzte-
ren ausdrücklich vorgesehen sein; um rechtens und nicht 
absurd zu sein, müsste ferner die BOC verneint werden, 
wogegen aber die spezi��sche Bedeutung des manufacture 
spricht, welchem in der Vertragsverfassung des NPT ge-
genüber produce ausdrücklich der Vorzug eingeräumt 
wurde. 
Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass der NPT 
nicht dazu dienen sollte, die NKWS in deren Souveräner 
Gleichheit zu beschneiden, sondern einen Kompromiss 
zwischen der Durchsetzung der sofortigen Beseitigung 
der rechtswidrigen Kernwaffen einerseits und dem Be-
streben darstellt, deren Proliferation und Dissemination 
auszuschließen, indem als Mittelweg die temporäre Dul-
dung der Kernwaffen in den Händen der KWS sowie die 
BOC eingeschlagen wurden. 
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